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vor allem Hermann Duncker und Edwin Hoernle auf die 
Notwendigkeit der theoretischen Arbeit und Schulung in der 
Partei hingewiesen und zugleich bestimmte Schwerpunktdis
ziplinen genannt.3 Die Beschäftigung mit den Kriminalwis
senschaften ergab sich aus deren Gegenstand: Insbesondere 
die neue Qualität des imperialistischen Strafrechts, seine ver
stärkte Anwendung als Repressivmittel gegen die Arbeiter
klasse, die Praxis der Gesinnungsjustiz lind die Versuche, ein 
täterorientiertes Strafrecht zu normieren, zwangen die KPD 
zur Auseinandersetzung. Aber auch das Ansteigen der all
gemeinen Kriminalität stellte die KPD vor die. Aufgabe, die 
Ursachen dafür zu ergründen und sichtbar zu machen, den 
Ursachentheorien bürgerlicher Ideologen entgegenzutreten 
und wirksame soziale Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeu- 
gung zu fordern.

In der rechtstheoretischen Arbeit der Partei ging es vor
nehmlich darum,

1. die letztlich materielle Determiniertheit des Rechts und 
bestimmter sozialer Erscheinungen herauszuarbeiten, damit 
zum Wesen und zur Funktion des imperialistischen Straf
rechts vorzudringen sowie idealistische und scheinbar klas
senneutrale Konzeptionen zurückzuweisen;

2. die Handlungsspielräume der gesellschaftlichen Sub
jekte im imperialistischen Herrschaftssystem der Weima
rer Republik aufzuspüren, um so Möglichkeiten der Ausnut
zung des bürgerlichen Rechts für den Kampf der Arbeiter
klasse zu finden4;

3. in der Auseinandersetzung mit dem imperialistischen 
Staat und seinem Recht, insbesondere dem Strafrecht, zu
gleich eine eigene, marxistische Rechtskonzeption zu entwik- 
keln und,sichtbar zu machen, die Strategie und Taktik der 
Schöpfung und Anwendung neuen, proletarischen Rechts 
herauszuarbeiten.

So schrieb z. B. Felix H a l l e ,  Hauptberater der KPD in 
juristischen Angelegenheiten5, in seiner Kritik am StGB-Ent- 
wurf von 1927, der Kampf gegen diesen Entwurf werde „dazu 
beitragen, die werktätigen Massen über die Aufgaben auf
zuklären, die das Proletariat innerhalb der sozialen Umwäl
zungen auf dem Gebiete des Strafrechts zu lösen haben 
wird“.6 Vier Jahre später entwickelte Felix Halle in Ausein
andersetzung mit dem geltenden StGB einen ganzen Katalog 
von Anforderungen an ein proletarisches Sexualstrafrecht.7 
Georg S c h u m a n n ,  Abgeordneter der KPD im Deutschen 
Reichstag, arbeitete die Vorstellungen der Partei zum straf
rechtlichen Schutz der Arbeitskraft heraus — in der klaren 
Erkenntnis, „daß diese Anträge bei den derzeitigen Macht
verhältnissen keine Aussicht auf Annahme hätten“.8

Etappen der kriminalwissenschaftlichen Arbeit der KPD

Die kriminalwissenschaftliche Arbeit der KPD war vor allem 
durch die Dynamik des Klassenkampfes und die darin ge
sammelten Erfahrungen der Arbeiterklasse geprägt. Dies wird 
in drei Etappen sichtbar, zwischen denen natürlich fließende 
Übergänge bestanden.

Die erste Etappe, die Nachkriegszeit von 1919 bis 1923, ist 
durch revolutionäre Massenkämpfe, durch brutalen Terror 
der Konterrevolution, durch das Suchen der KPD nach einer 
tragfähigen Strategie und Taktik charakterisiert. In der kri
minalwissenschaftlichen Tätigkeit der KPD trat demgemäß 
als Schwerpunkt die Entlarvung des konterrevolutionären 
Wesens der Sondergerichtsbarkeit hervor, die von der Bour
geoisie 1919 gegen die Bayrische Räterepublik, 1920 gegen die 
Rote Ruhrarmee und 1921 gegen die revolutionären Arbeiter 
im mitteldeutschen Industriegebiet eingesetzt wurde. Aus der 
direkten Konfrontation wurden Erkenntnisse über diese Ter
rorjustiz, über ihre „legalisierten Morde“ gewonnen.9

Darüber hinaus enthüllte die KPD die konterrevolutionä
ren Mordtaten der Freikorps und anderer paramilitärischer 
Organisationen. Aufsehenerregendste Beispiele dafür sind 
die heimtückischen Morde an dem führenden Zentrumspoli
tiker und ehemaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzber
ger (1921) sowie an dem bürgerlichen Politiker und Reichs
außenminister Walter Rathenau (1922) durch die Geheim
organisation Consul. Die Hintergründe dieser Morde und 
weiterer Anschläge, die im Interesse des Großkapitals und 
des deutschen Militarismus lagen, sich gegen die Weimarer 
Republik, gegen bürgerliche Demokratie und gegen diploma
tische Beziehungen mit Sowjetrußland richteten, sowie die 
Gründe ihrer juristischen Nichtbewältigung durch die Wei
marer Justiz wurden von KPD-Abgeordneten u. a. im Deut
schen Reichstag in den Debatten um das am 18. Juli 1922 an
genommene, ganz unzulängliche Republikschutzgesetz ent
larvt.10 11

In der zweiten Etappe, die in die Phase der relativen
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Stabilisierung des deutschen Kapitalismus (1924—1928) fällt, 
markierte die Bildung des Thälmannschen Zentralkomitees 
im September 1925 einen qualitativen Einschnitt auch in der 
rechtstheoretischen Tätigkeit der KPD. Im Mittelpunkt der
1. Parteikonferenz der KPD (31. Oktober/1. November 1925) 
stand die schöpferische Aneignung der Leninschen Imperia
lismustheorie als „theoretische und methodologische Grund
lage für eine richtige Einschätzung der relativen Stabilisie
rung des Kapitalismus“.11 Es ist nur die logische Konsequenz 
dieses Weges, wenn der 11. Parteitag der KPD (2.-7. März 
1927) / hervorhob: „Die Partei muß ihre tagtägliche Arbeit 
durch aktives theoretisches Denken befruchten, wenn sie nicht 
in leeres Agitatorentum verfallen will.“12

Die qualitativ neue Stufe äußerte sich u. a. in einer streng 
materialistischen Erklärung des Überbaus. Felix Halle ar
beitete den Zusammenhang von Wirtschaft und Recht her
aus, kennzeichnete das Recht als juristischen Überbau der 
jeweiligen Produktionsordnung und unterstrich ausdrücklich: 
Das Recht ist auch Ergebnis von Klassenkämpfen13, es ist in 
die Geschichte der menschlichen Gesellschaft eingebettet.

Diese Ausgangsposition eröffnete die Möglichkeit, zur Ana
lyse der Funktion des Strafrechts im imperialistischen 
Deutschland vorzustoßen. Plastisch wurde dies, im Kampf ge
gen den durch die bürgerliche Regierungskoalition unter 
Reichskanzler Wilhelm Marx im Jahre 1927 im Reichstag 
eingebrachten Entwurf eines neuen StGB, durch den die 
Reformvorhaben der deutschen Bourgeoisie forciert wur
den.14 Die KPD erkannte die Gefahr, die von diesem neuen 
Gesetz ausging, und trat parlamentarisch wie außerparlamen
tarisch gegen den Entwurf auf. Nachdrücklich unterstützte 
der Zentralvorstand der Roten Hilfe Deutschlands unter Lei
tung von Wilhelm Pieck dieses Vorgehen.15

Arbeiten von Juristen aus den Reihen der KPD gingen 
von theoretischen Erkenntnissen des Wesens des Imperia
lismus aus, stellten den Zusammenhang zwischen Imperialis
mus und neuem StGB her. Eine neue Qualität theoretischen 
Arbeitens wurde sichtbar. Felix Halle bezeichnete den StGB- 
Entwurf als Liquidierung der „liberalen Periode“ auf dem 
Gebiet des Strafrechts, als ein Gesetz im Dienste des Impe
rialismus der Nachkriegszeit.16

Ein anderer Autor setzte sich speziell mit dem Religions
strafrecht auseinander und legte dar: „Wir befinden uns im 
Zeitalter des Monopolkapitalismus mit seinen gewaltigen 
Konzernen und Trusts. ... Der Widerspruch zwischen den 
hochentwickelten gesellschaftlichen Produktionsformen und 
der nach wie vor bestehenden und sogar noch verschärften 
privatkapitalistischen Aneignungsweise vertieft sich immer 
mehr und führt zur ständigen Verschärfung der Klassenge-
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